,Kinder- und Jugendrechte
im Sozialraum — Chancen
und Herausforderungen”

Tanja Rusack und Wolfgang Schroer

Institut fur Sozial- und Organisationspadagogik der Universitat
Hildesheim

9. Lokale Bildungskonferenz Alt- und Neu-Rahlstedt, Rahlstedt-Ost, Gro3lohe, Hohenhorst



KISG — Vorbemerkungen!!

Es ist durchaus ein Grund zur Freude ...

... wenn wir etwas daraus machen



Dieses Gesetz kommt nicht aus heiterem Himmel
— hier ein mehr als zehn Jahre altes Zitat

« ,Uber dieses Konzept von

Integration/Normalisierung gibt U1
es zur Zeit keinen
grundSachChen Dissens. [] Achter Jugendbericht

ihnen einen weitgehend

normalen Lebensstandard

bereitzustellen, ihnen ein Leben

in mehreren sozialen Kontexten

(Familie, Schule, Arbeit, Freizeit)

zu ermoglichen, [...] “ (Achter

Jugendbericht, 1990, S. 90 f.) A



Uberblick

Rechtebasiert! Was bedeutet dies?

2. Soziale Teilhabe: Sozialraumliche Infrastrukturen fir junge
Menschen

3. Einige Einblicke in das Gesetz aus der Perspektive von
Schutzkonzepten






Wie die Rechte der jungen Menschen formuliert werden, ist ein langer
Streit in der Kinder- und Jugendhilfe, der bis in die Weimarer Jahre
zurickreicht.

Vergangene zwanzig Jahre: Rechtebasierter Ansatz — junge Mensch als
Grundrechtstrager (UN-Konventionen)



1. Vom Paternalismus, Uber die Emanzipation zu den
Grundrechten im Kinderschutz von jungen Menschen!

1. Der junge Mensch als Objekt des Schutzes ... vom autoritaren zum
sanften Paternalismus (Drerup)?

2. Der junge Mensch als zu befreiendes Subjekt ... padagogische und
entwicklungspsychologische Objektivierungen (z.B. nicht
altersgerecht etc.) — Gegengifte (Beck)!

3. Grundrechte und soziale Rechte von jungen Menschen und Eltern
als zu verwirklichende Anspriche junger Menschen auch gegen die
Kinder- und Jugendhilfe



Mehr als Beteiligung: Starkung der
Selbstbestimmung im KJSG

Selbstbestimmung
Selbstvertretungen
Ombudschaften
Beratungsrechte
Schutzrechte
Care Leaver:innen

... aber kein eigenes Antragsrecht



Bisherige Fassung

Neufassung

Sozialgesetzbuch Achtes Buch - Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIll)

§ 1 Recht auf Erziehung, Elternverantwortung,
Jugendhilfe

(1) Jeder junge Mensch hat ein Recht auf
Férderung seiner Entwicklung und auf Erzie-
hung zu einer eigenverantwortlichen und
gemeinschaftsfdhigen Persdnlichkeit.

[..]

(3) Jugendhilfe soll zur Verwirklichung des
Rechts nach Absatz 1 insbesondere

1. junge Menschen in ihrer individuellen und
sozialen Entwicklung férdern und dazu
beitragen, Benachteiligungen zu vermei-
den oder abzubauen,

2. Eitern und andere Erziehungsberechtigte

bei der Erziehung beraten und unterstUtzen,

2. Kinder und Jugendliche vor Gefahren fir
ihr Wohl schitzen,
4. dazu beitragen, positive Lebensbedingun-

§ 1 Recht avuf Erziehung, Elternverantwortung,
Jugendhilfe

(1) Jeder junge Mensch hat ein Recht auf
Forderung seiner Entwicklung und auf Erzie-
hung zu einer selbstbestimmten, eigenver-
antwortlichen und gemeinschaftsfahigen
Personlichkeit.

[-..]

(3) Jugendhilfe soll zur Verwirklichung des
Rechts nach Absatz 1 insbesondere

1. junge Menschen in ihrer individuellen und
sozialen Entwicklung férdern und dazu
beitragen, Benachteiligungen zu vermei-
den oder abzubauen,

2. jungen Menschen ermdglichen oder er-
leichtern, entsprechend ihrem Alter und
ihrer individuellen Fdhigkeiten in allen sie
betreffenden Lebensbereichen selbsthe-
stimmt zu interagieren und damit gleich-
berechtigt am Leben in der Gesellschaft
teilhaben zu kénnen,

3. Eltern und andere Erziehungsberechtigte

bei der Erziehung beraten und unterstitzen,

4. Kinder und Jugendliche vor Gefahren fUr
ihr Wohl schitzen,
5. dazu beitragen, positive Lebensbedingun-

https://www.dijuf.de/files/downloads/2021/DIJuF-Synopse%20KJSG%20(Stand%2010.6.2021).pdf

» Grundanliegen: Selbstbestimmung als
zentrale Orientierung in enger
Verbindung mit der Ermoglichung von
sozialer Teilhabe in den
konzeptionellen, verfahrens- und
leistungsbezogenen Perspektiven der
Kinder- und Jugendhilfe (Schroer
2021, S. 354)



Vielleicht war es darum auch klug, einen
zeitlichen Korridor zu formulieren ...

Inklusion: 3-Stufen-Plan M SOCLES
-« Inklusion
Reform 1.0

2021 2024 1.1.2027 2028

= . . ‘ >
verbindlichere Verfahrenslotse i Jugendhilfe-
inklusive KIH & Zustandigkeit fiir
verbesserte ,Nahtstellen” alleijungen Menschen

; (,,inklusive Lésung®)
* Umsetzungsbegleitung

* bis 2024: Bericht an
Bundestag/-rat mit prospektiver
Gesetzesabschatzung

Reform 2.0 .
Das ,Wie“ der Gesamtzustandigkeit|

' p

Dr. Thomas Meysen, SOCLES International Centre for Socio-Legal Studies 30. Jun. 2021






Soziale Teilhabe

Infrastrukturauftrag

in allen sie betreffenden Lebensbereichen selbstbestimmt zu
interagieren und damit gleichberechtigt am Leben in der Gesellschaft
teilhaben



KINDER- UN
JUGENDHILEE




... von einem kompensatorischen Ansatz durch
einzelne Einrichtungen hin zu einem
teilhabeorientierten Grundmodell im Sozialraum



Schutzkonzepte im Sozialraum

Einzeleinrichtungen sind tberfordert: Verinselung von Schutzkonzepten

v’ Ombudschaftliche Infrastruktur
v’ Rahmenkonzept Schutzkonzepte fur alle sozialrdumlichen Akteure

v’ Gemeinsame Offentlichkeitsarbeit im Sozialraum zur
Rechteverwirklichung von jungen Menschen



Modellentwicklung

Neue Phase der Modellentwicklung, die durch die Landesjugendamter
begleitet werden sollte ...

Ubergangsmodell
Hilfeplanung ... etc.
Verfahrenslotsen

Es sind sozialraumliche Transferprojekte und —plattformen notwendig.



1.1 Bedarfsgerechte Hifen - Basis fir gelingende Vorbereitung

1.2 Overgangskonzepte
1 Partizipative Hife- und Ubergangsplanung - Pathway Plan
‘ Personal Advisor®in
stationdren Hilfe 13 Rechiskreistbergreifende Zusammenarboit:

~ Fallkonferenzen

Jie in der Uberblicks-Grafik deutlich wird. umfasst das Modell vier Bausteine, die sich am Prozess d

Ubergangsmodelle —
Materialien

Fachstelle Leaving Care (Hrsg.)

Susanne Achterfeld,
Friederike Knorzer und David Seltmann

Kurzexpertise
Careleaver

Ubergang in die Volljahrigkeit—
Anderungen durch das KJSG






Die Starkung der Schutzkonzepte
zieht sich durch quer das neue SGB
VIII! Einige Beispiele:



§ 79a Qualitatsentwicklung in der Kinder- und
Jugendhilfe

Um die Aufgaben der Kinder- und Jugendhilfe nach § 2 zu erfillen, haben die Trager der offentlichen
Jugendhilfe Grundsatze und Malsstabe fur die Bewertung der Qualitat sowie geeignete MalRnahmen zu
ihrer Gewahrleistung fir

1. die Gewahrung und Erbringung von Leistungen,

2. die Erfillung anderer Aufgaben,

3. den Prozess der Gefahrdungseinschatzung nach § 8a,
4. die Zusammenarbeit mit anderen Institutionen

weiterzuentwickeln, anzuwenden und regelmaRig zu Uberprifen. Dazu zahlen auch Qualitatsmerkmale fir
die inklusive Ausrichtung der Aufgabenwahrnehmung und die Beriicksichtigung der spezifischen
Bediirfnisse von jungen Menschen mit Behinderungen sowie die Sicherung der Rechte von Kindern und
Jugendlichen in Einrichtungen und in Familienpflege und ihren Schutz vor Gewalt. Die Trager der
offentlichen Jugendhilfe orientieren sich dabei an den fachlichen Empfehlungen der nach § 85 Absatz 2
zustandigen Behorden und an bereits angewandten Grundsatzen und MalSstaben fiir die Bewertung der
Qualitat sowie MaRnahmen zu ihrer Gewahrleistung.




§ 37b Sicherung der Rechte von Kindern und
Jugendlichen in Familienpflege (komplett neu eingefiigt)

(1) Das Jugendamt stellt sicher, dass wahrend der Dauer des Pflegeverhaltnisses ein nach Maligabe
fachlicher Handlungsleitlinien gemal3 § 79a Satz 2 entwickeltes Konzept zur Sicherung der Rechte
des Kindes oder des Jugendlichen und zum Schutz vor Gewalt angewandt wird. Hierzu sollen die
Pflegeperson sowie das Kind oder der Jugendliche vor der Aufnahme und wahrend der Dauer des
Pflegeverhaltnisses beraten und an der auf das konkrete Pflegeverhaltnis bezogenen Ausgestaltung
des Konzepts beteiligt werden.

(2) Das Jugendamt gewahrleistet, dass das Kind oder der Jugendliche wahrend der Dauer des
Pflegeverhaltnisses Maoglichkeiten der Beschwerde in personlichen Angelegenheiten hat und
informiert das Kind oder den Jugendlichen hiertber.

(3) Das Jugendamt soll den Erfordernissen des Einzelfalls entsprechend an Ort und Stelle tiberpriifen,
ob eine dem Wohl des Kindes oder des Jugendlichen forderliche Entwicklung bei der Pflegeperson
gewadhrleistet ist. Die Pflegeperson hat das Jugendamt lGber wichtige Ereignisse zu unterrichten, die
das Wohl des Kindes oder des Jugendlichen betreffen.




§ 45 Erlaubnis fUr den Betrieb einer Einrichtung
Abs. 2S. 2 Nr. 4 SGB VIII

(2) Die Erlaubnis ist zu erteilen, wenn das Wohl| der Kinder und
Jugendlichen in der Einrichtung gewahrleistet ist. Dies ist in der Regel
anzunehmen, wenn

4. zur Sicherung der Rechte und des Wohls von Kindern und
Jugendlichen in der Einrichtung die Entwicklung, Anwendung und
Uberprifung eines Konzepts zum Schutz vor Gewalt, geeignete
Verfahren der Selbstvertretung und Beteiligung sowie der Moglichkeit

der Beschwerde in personlichen Angelegenheiten innerhalb und
auBBerhalb der Einrichtung gewahrleistet werden. 7




§ 9a SGB VIII Ombudsstellen (komplett neu eingeflgt)

In den Landern wird sichergestellt, dass sich junge Menschen und ihre
Familien zur Beratung in sowie Vermittlung und Klarung von Konflikten im
Zusammenhang mit Aufgaben der Kinder und Jugendhilfe nach §2 und
deren Wahrnehmung durch die 6ffentliche und freie Jugendhilfe an eine
Ombudsstelle wenden kdnnen. Die hierzu dem Bedarf von jungen Menschen
und ihren Familien entsprechend errichteten Ombudsstellen arbeiten
unabhangig und sind fachlich nicht weisungsgebunden. §17 Absatz 1 bis 2a
des Ersten Buches gilt fur die Beratung sowie die Vermittlung und Klarung
von Konflikten durch die Ombudsstellen entsprechend. Das Nahere regelt
das Landesrecht.

» Wie konnen junge Menschen erreicht werden? Wie auch jingere Kinder? Niedrigschwellige
Zugangsmoglichkeiten...




§ 4a SGB VIl Selbstorganisierte Zusammenschlisse
zur Selbstvertretung (komplett neu eingefiigt)

(1) Selbstorganisierte Zusammenschlisse nach diesem Buch sind solche, in denen sich nicht in
berufsstandige Organisationen der Kinder- und Jugendhilfe eingebundene Personen, insbesondere
Leistungsberechtigte und Leistungsempfianger nach diesem Buch|[,] sowie ehrenamtlich in der Kinder-
und Jugendhilfe tdtige Personen nicht nur voriibergehend mit dem Ziel zusammenschliel3en,
Adressatinnen und Adressaten der Kinder- und Jugendhilfe zu unterstiitzen, zu begleiten und zu
fordern, sowie Selbsthilfekontaktstellen. Sie umfassen Selbstvertretungen sowohl innerhalb von
Einrichtungen und Institutionen als auch im Rahmen gesellschaftlichen Engagements zur Wahrnehmung
eigener Interessen sowie die verschiedenen Formen der Selbsthilfe.

(2) Die offentliche Jugendhilfe arbeitet mit den selbstorganisierten Zusammenschlissen zusammen,
insbesondere zur Losung von Problemen im Gemeinwesen oder innerhalb von Einrichtungen zur
Beteiligung in diese betreffenden Angelegenheiten, und wirkt auf eine partnerschaftliche
Zusammenarbeit mit diesen innerhalb der freien Jugendhilfe hin.

(3) Die offentliche Jugendhilfe soll die selbstorganisierten Zusammenschliisse nach MaRgabe dieses

Buches anregen und férdern. 7

»Adressat:innen: Careleaverinitiativen, junge Menschen mit Fluchterfahrungen...



Insgesamt bedeutet dies, nicht nur einzelne
Einrichtungen miussen ein Schutzkonzept entwickeln,
sondern die Infrastruktur der Kinder- und Jugendhilfe

muss inklusive Schutzprozesse etablieren!



Fragen an die regionale Infrastruktur?

Wie werden die Ombudsstellen niedrigschwellig verankert und in die
Schutzprozesse integriert?

Welches Verstandnis von Beschwerde herrscht nicht nur in einzelnen
Einrichtungen, sondern im Sozialraum vor? Wie werden die internen und
externen Beschwerdeverfahren in Verhaltnis zum Ombudswesen
gesetzt?

Wie werden die selbstorganisierten Zusammenschlisse sozialraumlich
gestarkt und unterstitzt?

Wie inklusiv, diversitatssensibel und diskriminierungsfrei sind die
(Beschwerde-)Verfahren und Ombudstellen?



Bespiel Beschwerde! Was heift dies aus der Perspektive von Kindern
und Jugendlichen?



‘S\\“
o Anlaufstellen und Beschwerdeverfahren

A: Da hangt einer an der Pinnwand. Wir wissen nicht, wie er heil3t jetzt so spontan.
B: Das wird nicht genutzt.

A: und ich glaube auch, noch nie, @dass den jemand angerufen hat @.

C: Das passiert eigentlich eher selten.

B: Also, er hat sich jedenfalls mal vorgestellt und hat gesagt, also wenn es mal was gibt,
kann jeder gerne da hin(kommen)

A: Genau, und dann hat er sich an die Pinnwand gehangt und seitdem, seitdem @hangt er

da.@

v’ Positionierungen und Normalitatskonstruktionen von jungen Menschen beriicksichtigen

v’ Schutzkonzepte gemeinsam erarbeiten, damit sie gelebt werden

v’ Choice: Unterschiedliche Personen und Formate (bekannt, anonym, digital, extern und
intern...auch auf etablierte Formate zuriickgreifen)



Wen wiirden Jugendliche ansprechen, wenn sie Schutz suchen?

n=1.169 im Alter 15-35 Jahren aus allen Feldern der Jugendarbeit

» Peers: Partner:in und gute:r
meine*n feste*n Freund*in  INEEEG_G—G—_—SN 63,1 Freund:innen als Ansprechpersonen
ute?r Freundin . N—_—— vas » Peers und Bystander bei der
Entwicklung von Schutzkonzepten
ceschwister I 15 4 berlicksichtigen; Information tiber
Vater N 126 Peer Violence

Offizielle Stellen: Polizei, Jugendamt, Rechtsanwalt/... [l 10,7

Mutter [N 233
Freund*innen I 17,1

Person aus der Freizeit (z.B. aus dem Verein) [l 5,9 ﬂntlllblﬂ(dlegbl‘ie' |G|I beh‘lte e’ ‘ﬁ' mieh
4

Person, die eine bestimmte Funktion hat (z.B. Lehrer*in,... ll 5,5

Beratungsangebot am Telefon, E-Mail, Chat Il 3,0 » rund ein Drittel (35,6%) der Jugendlichen wiirde die
Andere Verwandte (z.8. Tante, Onkel, Oma, Opa, Cousin*e) W 2,8 Situation vielleicht/eher/sicher fiir sich behalten.
Beratungsstelle, zum Hingehenvor Ort W 2,4 > ,,PEin"Ch", "Opfer”

Person aus der Schule | 1,5

Person aus meinem Haus/ raumlichen Umfeld (z.B.... ] 1,2 > Sprechfahigkeit und Sensibilisieru ng
0,0 25,0 50,0 75,0 100 3> Peer Support vs. Peer Violence



Zusicherung von Beschwerde- und
Unterstitzungsmoglichkeiten fir junge Menschen

 Jeder junge Mensch hat das Recht auf Beschwerde- und
Unterstutzungsmaoglichkeiten.

* Empowerment: Die jungen Menschen kennen ihre Rechte und werden
darin gestarkt, diese auch einzufordern. Sie werden unterstutzt,
mogliche Rechts- und Unrechtsverhaltnisse zu beurteilen und wissen,
wo sie Hilfe und Unterstitzung bekommen.

 Beschwerde- und  Unterstiitzungsméglichkeiten: Es  bestehen
Beschwerde-, Beratungs- und Unterstitzungsmoglichkeiten fur junge
Menschen. Diese offiziellen Instanzen informieren, beraten und
begleiten die jungen Menschen altersgerecht. Die Beschwerde-,
Unterstitzungs- und Beratungsformate missen fir alle jungen
Menschen handhabbar sein (barrierearm, niedrigschwellig, digital etc.)



Zusicherung von Beschwerde- und
Unterstitzungsmoglichkeiten fir junge Menschen

e ,sensibilisierung der bystander”: Wenn junge Menschen
Unterstltzungs-, Beschwerde- oder Beratungsformate
wahrnehmen, haben sie ein Recht darauf, ]J'emanden
hinzuzuholen. Peers sind zentrale Anlaufstellen fur junge
Menschen, daher mussen diese auch sensibilisiert und in der

Erarbeitung von PraventionsmalRnahmen berucksichtigt werden.

e Externe Begleitung: Fur mogliche Konstellationen, in denen
Interessen, Bedurfnisse und die Rechte junger Menschen im
Widerspruch stehen kbénnen, werden Verfahren externer
Beratung oder Moderation etabliert. Vor allem in strittigen
Konstellationen werden junge Menschen uber Beschwerdewege
informiert und Exit-Optionen aufgezeigt.



Ausblick: Nicht ob, sondern wie?

... doch Covid-19 hat viel Kraft gekostet ... vielleicht kbnnen wir neue
Kraft aus den neuen Aufgaben ziehen

... und hier noch einige Materialien!!!



Qualitatsstandards fur
Schutzkonzepte in der
Pflegekinderhilfe

(online auf www.schutzkonzepte-online.de

oder
https://www.dijuf.de/files/downloads/202
0/Aufsatz FosterCare JAmt%202020,%20

234.pdf)

Aursirze

FORUM FUR BACHFRAZE

Team_FosterCare 20207 Prof, Dr. Jorg M. Fegert/Manuela Gulde,/Katharing Henn./Lawra Husmann/Meike Kampert,
[Kirsten Riseler/Dr. Tanja Rusach,Prof, Dr. Weligang Schrier/Prof. Dr. Mechthild Wedff Prof. Dr. Ute Ziegenhain™

Qualitatsstandards fur Schutzkonzepte in der Pflegekinderhilfe

Schumhonzepre sind hangfig oy Orgamizationen tugeschniman
und in der Plepekinderhilfe bis dato nicht entsprechend eta-
Bbliert. Nachfolpend wind dar Grundverstdndnis von Schuiz-
Eonzepten als ., Seirmogrgfen ™ mr Surfumg hochsipersn-
licher Rechie junger Menzchen beschrieben. Qualitdros tan-
dareds fur Schuckonzepre werden rur Diskussion gesteilr, die
i Ferannwortung von Jusenddmiern in der Infiastrukor der
Plegatinderhiffe partizipaty entwickelr werden sollen.

I. Einfiihrung

1. Entstehungsgeschichte ven Schutzkonzepten

Dier Schaurtz von jungen Menschen vor Grenziiberschreinm-
gan, sexualisierten Ubergriffen und Gewalt ist ain zenwalas
fachliches und gesellschafiliches Gebot. Die UN-Kinder-
rechiskonvention (UN-ERE), die letztes Jahr ibr 30-jahri-
ges Bestehen feierte hilt fest dass alle Einder und Fozend-
lichen ein Recht auf korperliche Unversehrtheit, Feichbe-
hendhmg, Beteiligung, Beschwerde und Anhinmg bhaben
Ansgehend von den Diskussionsn wm sexmalisierts Gewalt
(seit den 197T0er-Tahren) wurden vor gt zehn Jahren Leitli-
nien vom Funden Tisch sexmeller Kindesmissbranch (2011)
our Pravention Intervention und lansfristizen Aufarbeinme
bei sexmalisierter Gewalt durch Fachkrafte, aber auch andere
Akteurinnen (mw/d""; 2B Gleichalirize) in Organisationen
entwickelt. An diese Leitlinien lehnen sich auch die Empfeh-
longzen des Unsbhingigen Beaufiragten fiir Frazen des sexm-
allen Kindesmisshranchs (UBSEM), * die Fachpraxis und -po-
link sowie dis Wissenschaft beziislich Schuizkonzepien ze-
gen sexualisierte Gewalt an.

2. Verstandnis von Schutzkenzepten

Schimrkonrepte werden in diesem Fontext sls partizipative
Oreganizadonsenmwicklungsprozasse der Pravenrion, Infes-
venfion wnd Aufarbeiimg von sexualisiener Gewalt gegen
junze Menschen pefasst. Organisationsn sollen sich dabei zu
Schigz- und Eompetenrriumen fir die Bechte von Eindemn
Juzendlichen und jungen Volljihrigsn entwickeln. In diesem
Zuzammenhang soll die Achramkeir pepeniber sexmalisier-
ter Gewalt erhaht werden, wm die Sicherheit fir junge Men-
schen inshesondere vor sexnslisierter, sber auch anderen For-
men von Gewslt und Ubergriffen zu verbessem. Dies gehtin
padazozischen Organisationen our, indem die persénlichen
Pechie von Findermn Jugendlichen und jungen Volljihngen
o Ansgangspunkt von Schutrkonzepten gemacht werden,
dh, Schorzkonzepte dienen letztlich der Sicherstelhmg pes-
sonlicher Rechte junger Menschen sie sind Seizmografen
fur die Umsetzung von personlichen Fechten im Alltaz jun-
ger Menschen

234

3. Die Infrastruktur der Pilegekinderhilfe und ihre
Bedeutung fiir Schutzkonzepte

Bicher konzenmiene sich die Fachdebame anf dis Enrwickhmg

von Schntzkonzepten in Orzanisstionen — hier vor allem im

Bereich der Heimersichung umd Internate, aber such in der

verbandlichen Kinder- und Tugendarbeit wnd im Spom. Die

Pilegekindarhilfe war bisher kaum im Blick, erst in den letz-

ten Jahren nicken ganz generell die Enmwicklong und die In-

frastruknmren der Plepkinderhilfe mehr in den Fokus dar Ein-

der- und fugendhilfeforschume und erhalten so Anschluss an

nenere Fachdiskussionen * Zudem stand vor allem die Pfle-

gefamilie salbst im Folons der Diskussionen Erstdie Aunsmich-

nmg des Blickwinkels suf die organisstionale Ofmmz hat die

Infrastruktur der Pflegekinderhilfe mit thren mterschisdhi-

chen Akteurinnen in ihrer Gesamtverantwortung in den Wor-

dergmnd gerickt * Zu den Akteurinnen gehdren:

*  Eltemund Pilegeelern in diversen Eonstellationen und
Formen

* Bildumpseinnchnmzen: Lehrennnen an Scholen, Erzie-
herinnen in Fitas; in Emrichtonzen der medizinischen
Versorgung: Arzrinnen, Therapeutinnen in Praxen,

*  Justiz: Richterinnen in Gerichten Rechtspflegerinmen
Polizistinnen

*  Fachlrafte in Tozendimten und Pflepekinderdiensten

*  ormmundinnen

* Freizeiteinrichiungen: Gruppenleiterinnen Trainesin-
nen, Teamerimen oder ehrensmitich Arbeitends m Ver-
einen und Verbdnden oder Fachkrifte in Fugendzentran
und Lehrermnen in Musikschalen,

* freie Trager der Einder- und Jugendhilfe: Fachkrifte in
Beranmgsstellen, Fogendsozislsrbeiterinnen

*  Lobbyorzanizationsn: Pllegeelem-imd Care Legver-Tieine
e,

* o Weel FeperrUmldeHeme Tiepentals dad an des Klinik Gy Ksder- omd -
gendpuychistric P chathergris an Usvenititdbbhum Uls Uitig, Vel
Soter oot Husmany an der Universe®l Hildesheim, sttt My Sarial-
wad Organisstionsphlagog ik ual Vel FolFamperrRasoler o dar Hoch-
dazbuale (i sngewmdie Wissenschallen Lasdshot, Fakoltl My Soesale Asbil
Alle Geschlechier sind gement Zugueden der besoeren Lesharkes wind in
der Testsasbeill jewsils m sinsm Bestig durchygingiy stweder sur die sdem-
Riche aales e du weibliche Form verwendal
I Das Verbendprogei, FostenCaes" wind s der Sillung Uaivermilll Hildetheim,
demn Unsversnitahlinilum Uln - Klisk e Knder usd Jugesdpeychistrie’
P srwie der Hi ik L Sheaflen Lands-
hul umgeield. Ex wed i der Fordalmie  Fornchomg o seusliseers Cewall
gegen Einder und hygendliche in palagoginchen Kealeizn™ an Millsh do
Bundseninigeriuss i Bildeg und Finchmg (BMBF) g=fins
1 UBSKMMCypler ns Kinde e Rugendinhe hoves achiilen — dor Asfang il
gemachi, Abschhesbenchi des Mostongs an St o Privvoitaon sl
sriey Crewall an Kindam wed hgesdflichen in Deutachland (2011 5-201E}, 201
Fami Nanitent ua Pllegelindeihille - Stuaten wid Pesspeleves, 7019
4 Kubk u/ Wl Pllegelinderhille im Aufbroch, 2014, T4,

w
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http://www.schutzkonzepte-online.de/
https://www.dijuf.de/files/downloads/2020/Aufsatz_FosterCare_JAmt 2020, 234.pdf

QUALITATSSTANDARDS FUR SCHUTZKONZEPTE

\ _ T
YV, um ‘l"' o

\‘,~_«‘

R RLY’, o o o

il

+ Anja Henningsen * Sonja Riedl « Elisabeth Tuider

* Andreas Herz * Tanja Rusack * Veronika Winter

+ Tom Fixemer » Carina Schilling « Mechthild Wolff —

1 e : utzkonzepte
Meike Kampert Alina M. Schmlt.z in der Kinder:

+ Anna Lips * Wolfgang Schrier und Jugendarbeit

https://doi.org/10.25528/071
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Anika Metzdorf-Scheithauer, Heinz Muller

Anregungs- und Beschwerdemaglichkeiten 35%;&;;A:;ggg-35‘,5‘,};‘1%%&&':.".12.52
in der Pflegekinderhilfe

Ausgangslage, Anforderungen und Ansatzpunkte

Diskussionspapier aus dem Dialogforum
Pflegekinderhilfe (2021)

https://www.ism-
mz.de/fileadmin/uploads/Kinderschutz/Anregungs-
und Beschwerdemoglichkeiten in der Pflegekind
erhilfe 2021 .pdf
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https://www.ism-mz.de/fileadmin/uploads/Kinderschutz/Anregungs-_und_Beschwerdemöglichkeiten_in_der_Pflegekinderhilfe__2021_.pdf

Informationen und Materialien

Carolin Oppermann | Veronika Winter |

Claudia Harder | Mechthild Wolff |
Wolfgang Schroer (Hrsg.)

-~
[+
o
=
<<
°©
©
N
(=]
w
o
=
©
o
=
<
o
=)
S
2
w

Meke Kampert | Tanja Rusack | Anfa ng 2022

Wolfgang Schrdor | Mechthild Woltf (Mrsg.)

Mechthild Wolff | Wolfgang Schréer |
Jorg M. Fegert (Hrsg.)

Schutzkonzepte Lehrbuch Lehrbuch

Fokus
. . Schutzkonzepte Schutzkonzepte und Diversitat . .
in Th_eorle und kipAdagogischen in Organisationen gestalten Pflegekinderhilfe
Ein beteiligungsorientiertes Werkbuch mit Fluchterfahrungen
, | Fokus Offene
Lo Jugendarbeit
eSO BELTZ JUVENTA BELIZ JUVENTA

Literatur mit Praxisbeispielen, Online-Materialien, Reflexionsaufgaben...
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online

lhre digitale Plattform | ‘

zum Thema Schutzkonzepte.

Welche Inhalte suchen Sie genau?

Formate auswahlen

Handlungsfelder auswa... v Themen auswahlen

www.schutzkonzepte-online.de



